
5*, 

ü - Vollstreckbare Ausfertigung -

Amtsgericht 
Oldenburg (Oldb)

Klägerin

Beklagter

gegen

Prozessbevollm Rechtsanwältinnen und Rec  

 

 Geschäftsz

hat das Amtsgencht Oldenburg (Oldb) rm schrlftlichen Verlahren ZPO mlt eineroem

Erktärunssrrist bis zum 10 9
'drb'"1"t'ii'ä'"äili;; "- emtsgeicnt

Prozessbevollm  

rür Recht er-

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

kannt

vcrtünd.l am '17 09 2019

6 C 6366'18 (Vl)

ln dem Rechtsstrelt

 JuslEang€telt€ 
oattttin Oer Garchaft$lelb

&i &ntrgcri$t3

des Volkeslm Namen 

Urteil

Unad ' U'bllEU CU-og tolx ' vrrt't"n ' 06 
"inlüidl.

rB

1



Dae Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1482,69 € nebst Zansen in Höhe 
von funf Prozentpunklen über dem BasiszinssaE seit dem 1 . November 2018 
zu zahlen.

3. Das Urteil ist gegen Sichefieitsleistung in Höhe von 110 o/o des ieweils zu 
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

4. Der Streitw€rt wird auf 1536.24 € bis zum 8. Januar 2019 und ab dem I Ja- 
nuar 2019 aut 1482,69 € festgesetzt. 

Tatbestand

1

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das streitgegenständliche Fahzeug war beieinem Verkehrsunfall am 20. Juni 2018 beschädigt  

worden. Die Fahrerin, die ihre Ansprüche auf Erstaftung der Reparaturkosten des beschädigten  

Fahzeuges aus dem Unfallereignis an die Klägerin abgetreten hat. ließ das Fahzeug bei der 

in Rech-Klägerin reparieren. Die Klägerin hat Reparaturkosten in Höhe von 7655,79 € brutto 

gezahlt.nung gestellt. Auf diesen Betrag hat dae Beklagte 6119,55 € brutto 

Die Klägerin ist der Aufiassung. dass der beschädigte Scheinwerfer lediglich durch den voll' 

ständigen Ersatz ordnungsgemäß habe repariert werden können. 

vom 7. Januar 2019 inDie Klägerin beantragte zuletä, nachdem sie die Klage mit Schrifrsatr 

Höhe von 53,55 € zurückgenommen hat, 

nebst Zinsen in HÖhe von fünf Pro-die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 1482.96 € 

zentpunkten über dem Basisztnssätz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Dre Beklagte beantragt

die Klage abzuweisen
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Oie Parteien streiten um restliche SchadensersaEansprüche nach einem Verkehrsunfall.



ErgänzendwirdaufdiewechselseitigenschriftsätrederParteiennebstAnlagenverw.esen 

DasGerichthatBeweiserhobengemäßBeu'eisbeschlussvomlO'Januar2019und11Juni 

20lg.WegendesErgebn.sseswirdaufdieschrlftlichenGutachtenvom30.April20l9undlT 

Juli 2019 venMesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist begri.indet 

hat aus abgetretenemDie Klägerin
auf restli-einen Anspruchder BeklagtenRecht gegenüber

che Reparalurkosten Reparatur des beschädlgtenbetrefrend die Scheinwerfers' § § 7' 17 SIVG' 

BGB11s wG, § 398

frei verfÜgennach Belieben

der TotalreparationNach dem Grundsatz soll der Geschäd§te vollständigeneinen mÖglichst

AusgleichsämtlichererliflenenSchädenenthalten.ErwirddurchdieErsetzungsbefugnisdes
zu Über-des Fahzeugsdie Reparaturdem Schädigerdavor bewahrt'Abs 2 S. 1 BGB§ 249 

seine RechtsgÜterlassen und diesem erneü anvertrauen Geschä-Vielmehr ist derzu mÜssen 

digtederHerrdesRestitutionsgeschehens.ErkannindenGrenzendesWirtschattlichkeitspos- 
Bereicherungsverbotstulats und des frei entscheiden' Schaden be-Weise er denauf welche 

über den Schadensersatzbetragund kann auchseitigen lässt
Reparaturkostenin Form fiKiver

der ständigensind nachAls erforderlich Rechtsprechung des BGH dieienigen Aufwendungen

anzusehen, die ein verständiger' wirtschaftlich denkender Lage des Geschädig-Mensch in der 

der Geschädigtewürde. Wennten machen
fÜr die Schadensbeseitlgungdie Hohe der aufzu'

wendenden Kosten beeinflussen
demSchadens undBegriff deser nach demkann' so ist 

SchadensersatzesZweck des
BGB zurÜckgehendenauf § 242dem letztlichwle auch nach
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Reparatursatz hätte der Scheinwerfervom Hersteller angebolenenSie behauptet. durch einen 

des scheinwerfers sei zurEine vollständige Erneuerungfachgerecht repaflert werden können. 

Kosten daher nicht zu erstattennicht erfordedich und diefachgerechten wederherstellung



Rechlsgedanken des § 254 Abs.2 S 1 BGB unter dem Gesichtspunkt der Schadensminde-

rungspflicht gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlacheren weg der Scha- 

densbehebung zu wählen. Das Gebot zu wirtschaftlich vernünfliger Schadensbehebung ver- 

jedemlangtjedoch vom Geschädigten nicht, zu Gunsten des Schädigers zu sparen oder sich in 

Fall so zu verhalten, als ob er den Schaden selbst zu tragen hätte. Denn in letzterem Fall wird 

der Geschädigte nicht setten Vezicht üben oder Anslrengungen machen, die sich im Verhältnis 

zum Schädiger als überobligationsmäßig darstellen und die dieser daher vom Geschädigten 

nichl verlangen kann.

Gibt es zur Schadensbehebung zwei mögliche und technisch gleichwertige ReparatuMege, 

welche ieweils eine vollständige und fachgerechte Reparatur des Fahzeugs sicherstellen, so 

muss der Geschädigte die günstigere der beiden Reparaturlvege wählen. Neben einer "klassF 

schen" Reparatur mit vollständigem Austausch von beschädigten Fahrzeugteilen gegen Neu- 

ersatzteile besteht heutzutage bei vielen kleineren und mittleren Fahzeugschäden auch der 

(oftmals wesentlich kostengünstigere) Weg einer sog. SMART-Reparatur (SMART mi-= Small 

ddle areas technologies), d. h. Reparaturtechniken für kleinere bis mittlere Fahzeugschäden. 

Hierbei werden im Regelfall die beschädigten Bauteile anders als bei der klassischen Reperatur 

nacht vollständig ausgetauscht, sondern ohne Eingriffe in die Fahrzeugslruktur mrt minimalem 

Aufwand lediglich ausgebessert (2. B. lackschadenf reie Ausbeultechnik, Spot-RepairLackre- 

paratur oder Ausbesserung von Steinschlägen mittels Kunsthaz). Derartige SMART-Repara- 

turen stellen Jedoch nur dann eine vollständige und fachgerechte Reparatur dar, auf welche der 

Geschädagte gem. § 249 Abs 2 S. 1 BGB Anspruch hat. wenn eine solche Ausbesserungs- 

Reparalur in technischer Hinsicht mrt einer klassischen Reparatur der beschadigten Fahzeug- 

teile vollsländag verglerchbar ist (vgl. OLG Karlsruhe NJW 2003 S 3208. LG Dursburo DAR 

2008 S 346; LG Saarbrücken. NJW-RR 2011. S 249,250; LG Wuooertal. NJW 20 15 S 12 5 8 

Nugel. NZV 2015 s 12 : Wern, JM 2014 S 184 187, Jahnke. in Burmann/Heß/Hühner- 

mann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht, 24. Auflage 2016, § 249 BGB Rn. 37; Huber, ZfS 

2015 5 424). 

Für die Verweisung des Geschädaglen, welcher seine fiktiven Reparaturkosten auf der Grund- 

lage einer klassischen Fahrzeugreparatur b€rechnet. auf den günstigeren Reparaturweg einer 

SMART-Reparatur gelten die Grundsätze des BGH zur Verweisungsmoglichkeit des Haftpflicht 

versicherers auf dae Stundensätze erner nicht markengebundenen Fachwerkstatt entspre- 

chend Das bedeutet, dass der Geschädigte sich grundsätzlich in den für die Schadensbehe-
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wenn er der tiktiven schadensab-1 BGB gozogenen Grenzen hätt,bung nach § 249 Abs. 2 S 
von beschädigten Fahrzeug-eg (vollständiger Austauschrechnung den klassischen Reparatun 

von ihm eingeschalteter sachverständigerzugrunde legt, den einteilen gegen Neuersatzteile) 

auldemal§emeinenregionalenMarktinseinemGutachtenermittelthat'DerSchädigerkann 

denGeschädigitenaberunterdemGesicht§punktderSchadensminderungspflichtgem'§254 

AbS2BGBaufeinegünstigereReparaturm(SlichkeitinFormeinerSMART-Reparaturineiner 

mÜhelosundohneweitereszugänglichenFachwerkstattverweisen'wennerdarlegtundge. 

gebenenfallsbeureist,dasseineReparaturindieserWerkstattvomQualitätsstandardeiner 

klassischenReparaturineinermarkengebundenenFachlr,erkstattentspricht.undwennerge. 

gebenenfallsvomGeschädigtenaufgezeigteUmständewiderlegt,diediesemelneReparatur 

außerhalbd6rmarkengebundenenFachwerkstanunzumutbarmachenwürden(vgl,LGSaar- 
15 s12 .Wem,Nugel, NZV 2201 1 s24 .25O,briJ cken. NJW-RR

187JM 2014 s 184
9 1

Gleichwertigkeil2015 . S 424: Technischeanders Huäer, z'f
der SMART-Reparatur vom Ge- 

nachzuweisen)'nach § 249 BGBder "Ertorderlichkeit"schädigten im Rahmen 

BeklagtenDie seitens der
günstigere sogenannteauf diegetrofiene verweisung smart Repa- 

Reparatur-Kitsratur mithilfe des war im vorliegenden Fall nicht zulässig'

sachverständi rctAuslührungen desAusweislich der
der innerefür den Fall, dass 

Haltereinesscheinw€rfersabreißt.vomHerstellereinReparatursatzangeboten'Dievorgese. 

heneReparaturmaßnahmeistohnegrößereAufi^,ändedurchführbar,Dabeiwirddiebeschä. 

das abgerissenedigre Lasche bzw. Restteil (Kunststoff) abgenommen/abgeschnitten Es finden 

Scheinwerfersich bereits am alei Aufnahmen mit entsprechenden Gewindebohrungen ' An der

Reparaturbefestigung
am Gehäusemit einem Stickdie Form schlüssigsitzen zwei Stege'

ver- 

BlechschraubenMit normalenbunden werden.
Befestigungsmuffewird dann die an das Ge- 

Der Sche'nwerferhäuse verschraubt.
Reparaturmaßnahme'kann nach dleser so der Sachver- 

ständigeweiter'mitderscheinwerferaufnahmelestverschraubtwerden'DieFunktionundEin- 
Scheinwerfersstellbarkeit des die Reparaturmaßnahmewerde durch

gewährleis-nach wie vor 

Befestigungssatzesvorbau dessei ein derartigertet. von außen
um diesennicht zu erkennen 

ScheinwerfersBereich des in Augenschein mÜsse der Stoßfängerzu nehmen abgebaut wer-

den. Die Neuvenivendung des scheinwerfers hält der sachverständigen nachvollziehbar' aus 

zur vouständigenrechnischer sicht FahzeugesReparatur des aber nicht erforderrrch
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Ergänzend weist der Sachverständige aber auch darauf hin, dass es srch bei der Verwendung 

des Reparaturkits zwar nichl um ein Provisonum handelt. Die Befestigung sei vielmehr als nach- 

haltig zu bezeichnen. Der OrEinalzustand des Scheinwerfers sei bei einer solchen Reparatur 

aber nicht mehr gegeben. Lediglich in dem Fall, wenn bei einem nachfolgenden selbstverschul- 

deten Unfall die nachträllich verbeute Lasche nicht nur zur Bohrung hin. sondern zur Repara- 

turkit-Verschraubung hinaufreiße, wäre dem im Haftpflichtfall Geschädigten durch die Vemen- 

dung des Reparaturkits die Möglichkeit genommen, im beispiels!,veise nachfolgenden selbst- 

verschuldeten Schadenfall eine preiswerte Reparatur mit dem Reparaturkrt vozunehmen.

Folglich erlangt der Geschädigte durch die zwar technisch und funktional zwar gleichwerlige 

Reparatur nicht nur ein Provisorium, sondem eine nachhaltige Reparatur. lndes ist diese Re- 

paratur mit dem Makel behaftet, dass gegebenenfalls bei einem selbstverschuldeten Schadens- 

Iall eine preiswerte Reparatur nicht mehr m(Elich ist. Dies erstellt ein Minus lür den Geschädig- 

ten dar, welches er unter den genannten GrundsäEen nicht hinnehmen muss. Der Geschädigle 

hat einen Anspruch gegenüber dem Schädiger auf -soweit moglich- die Herstellung des Origi- 

nalzustandes des beschädigten Fahrzeuges.

Aus diesen Gründen kann die Klägerin die weiteren geküräen Eeträge betreffend den Schein- 

werfer von der Beklagten verlangen.

Die Kostenentscheidung tolgt aus § 91 Abs 1 ZPO. die Entscheidung über die vorläufige Voll- 

streckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.
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Recht boholf8bolohrung

Olese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden Sre rst einzulegen rnnerhalb erner Not- 
fflst von einem Monat beidem Landgeracht Oldenburg (Oldb), Elisab€thstraße 7, 26135 Oldenburg 
Dle Frist beginnt mit der Zustellung der rn vollständiger Form abgefassten Entscheidung O€ Berufung 
rst nur zulässig wenn der Beschwerdegegenstand 600,00 € obersteigt oder das Geflcht dre Berufung rn



diese Entscheidungder Berufung ist berechligt. wer durchdiesem urteil zugelassen hat. Zur Ernlegung
Berufungsschntl einge-wird dürch Einreichung einerrn sernen Recntä beeinträchtigt ist. DdBerufung

Rechlsanwalt eingelegt werdenlegt. Die Berufung kann nur duich einen 

 
Richterin am Amtsgericht
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Vorstehende
der ZwangsvollstreckungPartei zum Zweckeder klagendenAusfertigung wird 
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Eine beglaubigte beklagten Parteift ist der 
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